
Beachtung artenschutzrechtlicher Bestimmungen nach §§ 39 und 44
BNatSchG bei Bauvorhaben – Teil II (Artenschutz an und in Gebäuden)

Aufbauend auf das Seminar „Beachtung artenschutzrechtlicher Bestimmungen nach §§ 39 und 44 BNatSchG bei

Bauvorhaben, Teil 1“ befasst sich dieses Kompaktseminar vertiefend mit den Problemen im Zusammenhang mit

Baumaßnahmen (Sanierung, Abriss, Umbau) an bestehenden Gebäuden. Hier kommt es regelmäßig zu

Konflikten zwischen dem Ziel die vorhandene Bausubstanz zu nutzen bzw. unnötige Gebäude zurückzubauen

und dem Artenschutz. Das Seminar vermittelt an Praxisbeispielen die Rechtsgrundlagen und Kenntnisse über

die von Bauvorhaben betroffenen Arten. Es zeigt den Konflikt Sanierung/Abriss kontra Artenschutz, bietet

Lösungsmöglichkeiten und beantwortet die Fragen der Teilnehmenden.

Schwerpunkte

1. Aktuelle rechtliche Grundlagen; Begriffsbestimmungen

2. Welche geschützten Arten können in und an Gebäuden betroffen sein?

3. Wann gelten die Legalausnahmen? Voraussetzungen für Ausnahmegenehmigungen und Befreiungen

nach §§ 44 (5), 45 (7) und 67 BNatSchG

4. Was sind CEF-Maßnahmen, und wie können sie sinnvoll eingesetzt werden?

5. Beispiele aus der Praxis

Fassadensanierung an einem Gebäude mit Mehlschwalbennestern

Dachsanierung: Welche Arten können betroffen sein?

Abriss eines Gebäudes inklusive Keller

6. Erfahrungsaustausch, Probleme und Fragen der Teilnehmenden

Preis

170.00 € zzgl. 19% MwSt.

Referent/-in

Gero Eyermann

Dipl. -Ing. Herr G. Eyermann, M.A., ist mit der Thematik seit 19 Jahren hauptamtlich befasst

 

 

Seminarteilnehmende

Liegenschaften, Bauamt, Bauordnungsamt, Ordnungsamt, UNB, Naturschutzbeiräte und -verbände

Ort und Datum

Online

26-11-2026 (09:00 - 12:00 Uhr)

BITEG


